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  –  Projektmanagement (Projektklärung, Projekt-
strukturplan, Phasenplan/Terminplan/Kosten-
plan),

  –  Rechercheverfahren (Informationsbeschaffung/ 
Literaturrecherche),

  –  Betriebsorganisation (Aufbau-/Ablauforganisa-
tion),

  –  Problemanalyse (Analyseverfahren/Versuchs-
methodik), 

  –  Darstellung der Arbeitsergebnisse (Schrift/Ab-
satz/Tabelle/Bilder).

   Im Rahmen des Vorbereitungsmoduls wird ge-
meinsam mit den Studierenden eine Aufgaben-
stellung erarbeitet, die im Rahmen der betrieb-
lichen Praxissemester zu bearbeiten ist. 

  Nachbereitendes Modul

   Das Praxissemesternachbereitungsmodul findet 
nach Abschluss der Praxissemester statt. Die Stu-
dierenden halten Referate über ihre Tätigkeit in 
der Praxis, die dabei gewonnenen Erfahrungen, 
den Verlauf und die Ergebnisse ihrer praktischen 
Tätigkeit sowie über die Projektarbeit und tau-
schen sich mit den Kommilitonen aus.

   Grundlage dabei bilden die Arbeitsberichte und 
der Bericht über die Projektarbeit, die unmittelbar 
nach Ende der Praxissemester abzugeben sind. 

Bekanntmachung zur Festsetzung des
Prozentsatzes nach § 148 des Sozialgesetzbuches

– Neuntes Buch – (SGB IX)

Vom 1. März 2011

 Aufgrund des § 148 Absatz 4 des Sozialgesetz-
buches – Neuntes Buch – (SGB IX) vom 19. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1046, 1047), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127), 
wird bekannt gemacht:

§ 1

 Der Prozentsatz nach § 148 Absatz 4 SGB IX für das 
Kalenderjahr 2010 beträgt 3,80.

§ 2

 Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft.

 Bremen, den 1. März 2011

Versorgungsamt Bremen

Ergänzender Erlass des Senats zum Bremischen
Gesetz zur Erleichterung von Investitionen

 Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in der Freien 
Hansestadt Bremen sind bis zum 31. Dezember 2011 
die Vorschriften dieses Erlasses ergänzend zu beach-
ten. 

 1.  Bremisches Gesetz zur Erleichterung von Inves-
titionen

   a)  Die Nutzung der Handlungsspielräume ge-
mäß § 2 des Bremischen Gesetzes zur Erleich-
terung von Investitionen ist dem öffentlichen 
Auftraggeber grundsätzlich freigestellt. Die 
Auftragsvergabe nach der vor Inkrafttreten 

des Bremischen Gesetzes zur Erleichterung 
von Investitionen geltenden Rechtslage bleibt 
unverändert möglich. Eine Veröffentlichungs-
pflicht nach § 2 Absatz 3 des Bremischen Ge-
setzes zur Erleichterung von Investitionen 
besteht in diesen Fällen ebenso wenig wie 
die Pflicht zur Beteiligung einer erhöhten 
Mindestbieterzahl nach § 2 Absatz 1 Sätze 2 
und 3.

   b)  Wird von einer beschleunigten Auftragsver-
gabe nach dem Bremischen Gesetz zur Er-
leichterung von Investitionen Gebrauch ge-
macht, so gelten die Vorschriften des Geset-
zes als Ganzes. Eine Auswahl einzelner Vor-
schriften ist nicht gestattet.

   c)  Soweit von der Möglichkeit nach § 2 Absatz 1 
Gebrauch gemacht wird, ist bei der Auswahl 
der Bieter ein Preis- und Leistungswettbe-
werb sicherzustellen. Insbesondere bei frei-
händigen Vergaben, aber auch bei be-
schränkten Ausschreibungen sollen Bieter 
überregional einbezogen und der Kreis der 
aufgeforderten Bieter bei der Vergabe von 
gleichartigen Aufträgen durch einen Auf-
traggeber variiert werden. Abweichungen 
von dieser Regelung sind in der Vergabeakte 
besonders zu begründen. 

   d)  Das Gesetz geht bei seiner Anwendung aus-
schließlich solchen landesrechtlichen Bestim-
mungen vor, die die Durchführung bestimm-
ter Vergabeverfahren unmittelbar oder durch 
Verweis auf andere Bestimmungen (z. B. Ver-
gabe-, Vertrags- oder Verdingungsordnun-
gen) anordnen. Alle übrigen Vorschriften 
(Verwendung sozialer und ökologischer Kri-
terien, Kontrollen und Sanktionen, Vertrags-
bedingungen, Präqualifikation) sind unver-
ändert zu beachten.

   e)  Der Begriff der „Investitionen“ ist nicht im 
haushaltsrechtlichen Sinne zu verstehen. Die 
Möglichkeit zur beschleunigten Vergabe be-
steht insbesondere auch bei der Vergabe ei-
nes Dienstleistungsauftrages.

 2. Erlasse der Bundesregierung

   – entfallen –

 3. Fristverkürzung unterhalb der Schwellenwerte

    Bei öffentlichen Aufträgen mit einem Auftrags-
wert unterhalb der EU-Schwellenwerte ist die 
regelmäßige Festlegung einer Angebotsfrist von 
10 Tagen gerechtfertigt. 

    Dies gilt auch, wenn von der Anwendung des 
Bremischen Gesetzes zur Erleichterung von In-
vestitionen kein Gebrauch gemacht wird.

 4.  Dienstanweisung Nr. 344 des Senators für Um-
welt, Bau, Verkehr und Europa 

    Die Geltung der Dienstanweisung wird weder 
durch das Bremische Gesetz zur Erleichterung 
von Investitionen noch durch diesen ergänzen-
den Erlass berührt. Die Zuständigkeit des Verga-
beausschusses und die Vorlagepflichten bleiben 
unangetastet.
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 5. Veröffentlichung auf der Vergabeplattform 

    Die bremischen öffentlichen Auftraggeber ver-
öffentlichen die gemäß § 2 Absätze 3 und 4 des 
Bremischen Gesetzes zur Erleichterung von In-
vestitionen bereitzustellenden Informationen auf 
der Internetplattform www.vergabemanager.bre-
men.de (Bekanntmachungsworkflow). Auf An-
frage unter info@vergabe.bremen.de wird den 
öffentlichen Auftraggebern zu diesem Zweck 
der Zugang zu dieser Internetplattform eröffnet. 

 6. Inkrafttreten / Außerkrafttreten

    Diese Bestimmungen treten zum 31. März 2011 
in Kraft und zum 31. Dezember 2011 außer 
Kraft. 

 Bremen, den 15. März 2011

Der Senat
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